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Biotopausnahme für Garagenpark der Immosat-Bau auf dem FlSt Nr. 1000/5 der Gemar-
kung Börstingen im Baufeld 12 des BPlans GE Starzach 

– Antragsteller/In: Gemeinde Starzach

I. Entscheidung 

Betroffen ist ein Feldgehölz, das in der landesweiten Biotopkartierung 1995 unter der Nummer 
1-7518-416-0551 erfasst wurde und daher als gesetzlich geschützter Biotop nach § 30 Abs. 2 
Satz 2 BNatSchG 1  i.V.m. § 33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 NatSchG 2 einzustufen ist (vgl. Orthobild 
in Anlage 1).  

Auf Antrag erhalten Sie gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG und §§ 60 Abs. 1 Nr. 3, 72 Abs. 1 und 
79 Abs. 2 NatSchG die 

naturschutzrechtliche Ausnahmezulassung 

zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen innerhalb des oben bezeichneten Biotops, 
auf Grundlage Ihres Antrags vom 17.12.2019 und der nachfolgenden Nebenbestimmungen. 

II. Bestandteile der Entscheidung

1. Antrag vom 17.12.2019 (Anlage 2)
2. Ergebnisse der Biotopkartierungen BW (Anlagen 1 und 3)

III. Kostenentscheidung

Die Gemeinde ist nach § 10 Abs. 2 LGebG gebührenbefreit. 

1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. 2009 I Nr. 51 Seite2542), zuletzt geändert 
 durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.September 2017 (BGBl. I S. 3434) 

2  Gesetz zum Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und über die Erholungsvorsorge in der freien Landschaft 
 (Naturschutzgesetz – NatSchG) in der Fassung vom 13.12.2005 (GBl. Seite 745), geändert durch das Gesetz zur Änderung 
 des Naturschutzgesetzes und weiterer Vorschriften vom 21.11. 2017 (GBl. Seite 597) und berichtigt durch das Gesetz zur   
 Berichtigung dieses Gesetzes vom 15.12. 2017(GBl. S. 601) 
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IV. Allgemeine Nebenbestimmungen 
 
Die Ausnahmezulassung wird unbeschadet baurechtlicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften sowie privater Rechte erteilt.   
 
V. Nebenbestimmungen zum Ausgleich und zur Eingriffsvermeidung  

 
1. Die Vorgaben des HPC-Gutachtens, welches in den Antrag vom 17.12.2019 integriert wor-

den ist, sind einzuhalten. Das Zeitfenster verschiebt sich auf Herbst/Winter 2020/21. 

2. Neben den geplanten Gehölzpflegearbeiten ist eine turnusmäßige künftige Wiederholung 
der Gehölzpflege nach Bedarf erforderlich.  

3. Der am östlichen Rand im Ausgleichskonzept beschriebene Saum ist alle 2 bis 3 Jahre zu 
mähen. Das Mähgut ist abzuräumen. 

4. Auf angrenzende Biotope, die im Zuge der Offenlandbiotopkartierung 2018 erfasst worden 
sind (vgl. Anlage 3), ist Rücksicht zu nehmen. 

 
VI. Begründung / Hinweise 

Die Gemeinde beantragt mit Schreiben vom 17.12.2019 eine Biotopausnahme für ein Baupro-
jekt im Baufeld 12 des GE Starzach, das aufgrund unserer Stellungnahme vom 08.10.2019 (s. 
Anlage 4) genehmigt worden ist: Garagenpark der Immosat-Bau auf dem FlSt Nr. 1000/5 der 
Gemarkung Börstingen.  

Die Gemeinde folgt mit ihrem Antrag den Maßgaben unserer Stellungnahme: Vorlage eines 
Gutachtens, das am 05.09.2018 im Gelände vorbesprochen und auf dessen Grundlage eine 
Biotopausnahme in Aussicht gestellt worden ist; wertgleicher Ausgleich der beanspruchten 
Biotopflächen. 

Im Übrigen wird auf die Korrespondenz im Vorfeld des Verfahrens und das HPC-Gutachten 
vom 01.10.2018 verwiesen, das in den Antrag der Gemeinde vom 17.12.2019 integriert wor-
den ist.   
 
 
VII. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
beim Landratsamt Tübingen mit Sitz in Tübingen erhoben werden. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Strohmaier 

 
Anlage: - 4 -  
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Nachrichtlich : 
 
 
− KÖ Martin Bernhardt 

 
− Naturschutzbeauftragter Köberle 
 
 
jew. per E-Mail  mit der Bitte um Kenntnisnahme.  
 
 
gez. 
Strohmaier 
 
 
Tübingen, den 29.04.2020 
LANDRATSAMT TÜBINGEN 
- Untere Naturschutzbehörde -  
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Strohmaier, Rolf

Von: Strohmaier, Rolf

Gesendet: Mittwoch, 9. Oktober 2019 10:01

An: Baurecht

Cc: Köberle, Alexander; Bernhardt, Martin

Betreff: Gpl Neubau eines Garagenparks Berichtigung Solarertrag

sehe gerade, dass ich das Resultat falsch beziffert hatte. Richtig ist: 530 TSD kWh und nicht 530 kWh – also rd. eine ½ 

GwH Jahresertrag. Nicht schlecht für diesen Standort. Da sollte man die Option einer aufgeständerten PV-Anlage von 

Fachleuten prüfen lassen. 

 

Von: Strohmaier, Rolf  

Gesendet: Dienstag, 8. Oktober 2019 11:06 

An: Baurecht 

Cc: Köberle, Alexander; Bernhardt, Martin 
Betreff: WG: Gpl Neubau eines Garagenparks im GE STarzach FlSt Nr. 1000/5 der Gemarkung Börstingen - Immosat-Bau 

 

Guten Tag,  

 

aufgrund der beigefügten Informationen, die uns mit dem Baugesuch hätten vorgelegt werden sollen, stimmen wir dem 

Bauvorhaben zu – allerdings mit folgenden Maßgaben: 

 

1. HPC-Gutachten ist uns vorzulegen, sobald es fertiggestellt ist.  

2. Aufgrund dieses Gutachtens muss ein Biotopausgleich verbindlich festgelegt werden.  

3. Sägerau Holzverschalung oder Holzverschalung mit dunkelbrauner oder farbloser Lasur. 

4. Extensive Dachbegrünung.  

 

Aufgeständerte PV-Anlagen seien nicht wirtschaftlich. Insofern verzichten wir auf eine nähere Prüfung dieses Vorschlags, 

wenn gleich der Solar-Server und PVGIS https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html für den GE- Standort 

relevante Erträge erwarten lassen. Vgl. Berechnung im Anhang basierend auf folgenden Annahmen:  

 

• Ausrichtung NNW oder SSO (= Azimut 160 rsp. -20) entsprechend dem Grundrissplan für die 4 Garagenreihen. Da die 

Garagen kein flaches, sondern ein Pultdach haben, kommt nur die Ausrichtung entsprechend der Dachneigung, also 

NNW in Betracht. 

• Neigungswinkel 35° , so dass für 1 kWp installierte Leistung rd. 7 m² Dachfläche benötigt werden. 

 

Daraus ergibt sich folgende Kalkulation: 

110 m 10 m 1.100 m² 

130 m 10 m 1.300 m² 

114 m 10 m 1.140 m² 

76 m 10 m 760 m² 

4.300 m² => 614 kWp 

      

Prognostiziertere Jahresertrag rd. 530 kWh abzügl. 3% Minderertrag durch Selbstverschattung der Anlage.  

 

MfG  

Rolf Strohmaier  

Landratsamt Tübingen  

- Abt. 30.1 Recht und Naturschutz – 

 

Von: Strohmaier, Rolf  

Gesendet: Mittwoch, 2. Oktober 2019 14:35 

An: Baurecht 
Cc: Köberle, Alexander; Bernhardt, Martin 

Betreff: Gpl Neubau eines Garagenparks im GE STarzach FlSt Nr. 1000/5 der Gemarkung Börstingen - Immosat-Bau 
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Guten Tag,  

 

vor dem Hintergrund der beigefügten Mail-Korrespondenz ist das Bauvorhaben nach Maßgabe der vorliegenden 

Unterlagen nicht genehmigungsfähig. Im Anschreiben bzw. den Bauvorlagen fehlen Angaben zur planungsrechtlichen 

Einstufung: Entwicklung aus dem BPlan bzw. Befreiung von den Festsetzungen des BPlans. Des Weiteren fehlen Angaben 

zum Ausgleich der Eingriffe, die durch den BPlan und die damals erteilte Biotopausnahme gerechtfertigt sind: vgl. Mail-

Korrespondenz.  

 

Wir verlangen nicht den damals festgesetzten Ausgleich (200 m Trockenmauer) – ein Mindestausgleich für die 

Beseitigung der biotopkartierten Gehölze im Zuge der Bebauung und Erschließung ist jedoch erforderlich, muss im 

Bauantrag dargestellt und in der Baugenehmigung verbindlich festgelegt werden. Fachliche Fragen hierzu kann der 

Antragsteller direkt mit unserem Kreisökologen Martin Bernhardt besprechen. 

 

Die Bauvorlagen erhalten Sie auf dem Postweg zurück. Laut Baubeschreibung sind Holzwände geplant. Es fehlen nähere 

Erläuterungen hierzu: Holzverschalung oder Massivwände mit Holzverkleidung, sägerau, ggf. Farblasur und wenn ja in 

welcher Farbe? Relativ unpassend zu dieser Vorgabe ist die Bedachung aus Stahlblech: vermutlich feuerverzinkt und 

glänzend, also einige Jahre lang sehr auffällig, bis sich eine Patina entwickelt hat.  

 

Die Garagen erhalten ein flach geneigtes Pultdach, dass sich für eine extensive Dachbegrünung in Kombination mit einer 

PV-Anlage eignet. Bitte den Antragsteller auffordern, diesen Vorschlag sorgfältig zu prüfen und unter Aspekten des 

Klimaschutzes, Rückhaltung des Oberflächenwassers (Abflussbeiwert) und des Artenschutzes (Extensivbegrünung 

begünstigt viele Insektenarten) zu verwirklichen. 

 

MfG  

Rolf Strohmaier  

Landratsamt Tübingen  

- Abt. 30.1 Recht und Naturschutz - 


